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Anl. 2 EG-K 2013

EG-K 2013 - Emissionsschutzgesetz fur Kesselanlagen

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2025

Kriterien fur die Ermittlung des Standes der Technik

Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind unter BerUcksichtigung der VerhaltnismaRigkeit zwischen Aufwand
und Nutzen moglicher MaBRnahmen sowie des Grundsatzes der Vorsorge und der Vorbeugung, jeweils bezogen auf
Anlagen einer bestimmten Art, insbesondere folgende Kriterien zu bericksichtigen:

—_

. 1.Einsatz abfallarmer Technologie;

2. 2.Einsatz weniger gefdhrlicher Stoffe;

3. 3.Férderung der Rickgewinnung und Wiederverwertung der bei den einzelnen Verfahren erzeugten und
verwendeten Stoffe und gegebenenfalls der Abfalle;

4. 4\Vergleichbare Verfahren, Vorrichtungen und Betriebsmethoden, die mit Erfolg im industriellen MaR3stab erprobt

wurden;

5.Fortschritte in der Technologie und in den wissenschaftlichen Erkenntnissen;

6.Art, Auswirkungen und Menge der jeweiligen Emissionen;

7.Zeitpunkte der Inbetriebnahme der neuen, der Altanlagen oder der bestehenden Anlagen;

8.Fur die EinfUhrung einer besseren verfligbaren Technik erforderliche Zeit;

W N o w

9.Verbrauch an Rohstoffen und Art der bei den einzelnen Verfahren verwendeten Rohstoffe (einschlieBlich

Wasser) sowie Energieeffizienz;

10. 10.Die Notwendigkeit, die Gesamtwirkung der Emissionen und die Gefahren fur die Umwelt so weit wie moglich
zu vermeiden oder zu verringern;

11. 11.Die Notwendigkeit, Unfallen vorzubeugen und deren Folgen fur die Umwelt zu verringern;

12. 12.Von internationalen Organisationen verdffentlichte Informationen;

13. 13.Informationen, die in BVT-Merkblattern enthalten sind.

In Kraft seit 12.07.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	Anl. 2 EG-K 2013
	EG-K 2013 - Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen


